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(54) SAUGDÜSE ZUM SAUGEN VON HARTBODENFLÄCHEN

(57) Die Erfindung betrifft eine Saugdüse zum Sau-
gen von Hartbodenflächen mit einem Düsenkörper (1),
der an seiner Unterseite einen als Vertiefung ausgebil-
deten Saugmund (2) und einen in den Saugmund (2)
mündenden Saugkanal (3) zur Ableitung eines in den
Saugmund (2) einströmenden Saugluftstromes aufweist,
und mit Dichtungselementen (4, 4’), die in Arbeitsrichtung
vor und hinter dem Saugmund (2) angeordnet sind und
an der Unterseite des Düsenkörpers (1) vorstehen. Zu-
mindest das in Arbeitsrichtung vor dem Saugmund (2)
angeordnete Dichtungselement (4) weist Durchströmöff-
nungen (6) zum Aufsaugen von Schmutzpartikeln auf.
Erfindungsgemäß ist eine Abschirmvorrichtung (7) zur

Veränderung des freien Strömungsquerschnittes der
Durchströmöffnungen (6) vorgesehen, wobei die Ab-
schirmvorrichtung (7) mittels eines am Düsenkörper an-
geordneten Schaltelementes zwischen einer ersten
Funktionsstellung é(1) zum Saugen von glatten Hartbo-
denflächen und in einer zweiten Funktionsstellung "(11)
zum Saugen von unebenen Hartbodenflächen und/oder
Fliesenböden schaltbar ist. Der freie Gesamtströmungs-
querschnitt der Durchströmöffnungen (6) beträgt in der
zweiten Funktionsstellung "(11) weniger als 200 mm2,
vorzugsweise weniger als 150 mm2, und ist kleiner als
in der ersten Funktionsstellung.
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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft eine Saugdüse zum Sau-
gen von Hartbodenflächen mit einem Düsenkörper, der
an seiner Unterseite einen als Vertiefung ausgebildeten
Saugmund und einen in den Saugmund mündenden
Saugkanal zur Ableitung eines in den Saugmund einströ-
menden Saugluftstromes aufweist, und mit Dichtungse-
lementen, die in Arbeitsrichtung vor und hinter dem
Saugmund angeordnet sind und an der Unterseite des
Düsenkörpers vorstehen. Zumindest das in Arbeitsrich-
tung vor dem Saugmund angeordnete Dichtungselement
weist Durchströmöffnungen zum Aufsaugen von
Schmutzpartikeln auf. Der Saugkanal kann mit dem
Saugkopf fest oder um eine Kippachse schwenkbeweg-
lich verbunden sein. An dem rückwärtigen Ende des
Saugkanals kann ferner ein Saugrohranschlussstück
vorgesehen sein, welches schwenkbeweglich an den
Saugkanal angeschlossen ist.
[0002] Eine Saugdüse für Bodenstaubsauger mit den
zuvor beschriebenen Merkmalen ist aus DE 10 2008 012
889 B4 bekannt. Das in Arbeitsrichtung vor dem Saug-
mund angeordnete Dichtungselement der bekannten
Saugdüse weist zur Aufnahme von Grobschmutzparti-
keln Durchströmöffnungen auf. Dadurch gelangen bei ei-
ner Arbeitsbewegung der Saugdüse größere Schmutz-
partikel, die insbesondere einen Partikeldurchmesser
von mehr als 2 mm aufweisen können, durch die Durch-
strömöffnungen des frontseitigen Dichtungselementes
unter den Saugmund, wo sie von der Luftströmung er-
fasst und durch den Saugkanal entfernt werden. Zur
Staubaufnahme auf gering verschmutzten Hartbodenflä-
chen können die Durchströmöffnungen des in Arbeits-
richtung vor dem Saugmund angeordneten Dichtungse-
lementes verschlossen werden. Zu diesem Zweck weist
der Saugkopf ein verschiebbar oder schwenkbar im Dü-
senkörper gelagertes Dichtungselement auf, durch des-
sen Betätigung die Durchströmöffnungen des frontseiti-
gen Dichtungselementes verschlossen werden können.
[0003] Sofern eine Saugdüse mit den eingangs be-
schriebenen Merkmalen zum Saugen leicht verschmutz-
ter Hartbodenflächen eingesetzt wird, muss sicherge-
stellt sein, dass sich innerhalb des Saugmundes ein aus-
reichender Unterdruck einstellt und angesaugte Luft mit
hoher Strömungsgeschwindigkeit an der Unterseite der
Dichtungselemente durchtritt, damit Staub von der Bo-
denfläche gelöst und in den Saugmund transportiert wird.
Dabei ist bei der Ausgestaltung der Dichtungselemente
auch zu berücksichtigen, dass ein Einsaugen von etwas
größeren Schmutzpartikeln nicht zu stark behindert wird.
Die Einhaltung der vorgenannten Kriterien ist unproble-
matisch, wenn die Saugdüse zusammen mit einem leis-
tungsstarken Sauggerät betrieben wird. Wenn ein Saug-
gerät mit einem leistungsschwächeren Sauggebläse ein-
gesetzt wird, kann dies zu einer signifikanten Verschlech-
terung der Saugeigenschaften führen. Besonders aus-
geprägt ist die Verschlechterung der Saugeigenschaften
auf Hartbodenflächen, wenn die Saugdüse in Verbin-

dung mit einem leistungsschwachen Sauggerät sowohl
zum Saugen von glatten Bodenflächen als auch zum
Saugen von unebenen Bodenflächen und gefliesten Bo-
denflächen eingesetzt wird. Glatte Bodenflächen sind
insbesondere Parkett- und Laminatböden sowie polierte
Natursteinböden. Unter gefliesten Bodenflächen werden
Hartböden verstanden, die von mehreren Millimetern
breiten Fugen durchsetzt sind. Unebene Hartbodenflä-
chen sind beispielsweise Kellerböden, Steinböden in Au-
ßenanlagen und Treppenhäusern, Kunststoffböden mit
strukturierten Oberflächen und dergleichen.
[0004] Vor diesem Hintergrund liegt der Erfindung die
Aufgabe zugrunde, einen Saugdüse zum Saugen von
Hartbodenflächen anzugeben, die in Verbindung mit ei-
nem leistungsschwachen Sauggerät sowohl auf gefug-
ten oder unebenen Hartböden als auch auf glatten Hart-
bodenflächen gute Saugeigenschaften aufweist und tro-
ckene, feinteilige Schmutzpartikel gut aufnimmt. Als leis-
tungsschwaches Sauggebläse ist in diesem Zusammen-
hang insbesondere ein Sauggebläse mit einer elektri-
schen Leistungsaufnahme von weniger als 900 Watt an-
zusehen.
[0005] Gegenstand der Erfindung und Lösung dieser
Aufgabe ist eine Saugdüse zum Saugen von Hartboden-
flächen nach Anspruch 1.
[0006] Zum grundsätzlichen Aufbau der Saugdüse ge-
hören ein Düsenkörper, der an seiner Unterseite einen
als Vertiefung ausgebildeten Saugmund und einen in den
Saugmund mündenden Saugkanal zur Ableitung eines
in den Saugmund einströmenden Saugluftstromes auf-
weist, sowie Dichtungselemente, die in Arbeitsrichtung
vor und hinter dem Saugmund angeordnet sind und an
der Unterseite des Düsenkörpers vorstehen. Zumindest
das in Arbeitsrichtung vor dem Saugmund angeordnete
Dichtungselement weist Durchströmöffnungen zum Auf-
saugen von Schmutzpartikeln auf. Erfindungsgemäß ist
eine Abschirmvorrichtung zur Veränderung des freien
Strömungsquerschnittes der Durchströmöffnung vorge-
sehen, welche mittels eines am Düsenkörper angeord-
neten Schaltelementes zwischen einer ersten Funktions-
stellung zum Saugen von glatten Hartbodenflächen und
einer zweiten Funktionsstellung zum Saugen von une-
benen Hartbodenflächen und/oder Fliesenböden schalt-
bar ist, wobei der freie Gesamtströmungsquerschnitt der
Durchströmöffnungen in der zweiten Funktionsstellung
weniger als 200 mm2, vorzugsweise weniger als 150
mm2, beträgt und kleiner ist als in der ersten Funktions-
stellung.
[0007] Der freie Gesamtströmungsquerschnitt der
Durchströmöffnungen resultiert aus der Summe nicht
verdeckter Spalten und/oder nicht verdeckter Öffnungen,
die vorzugsweise in Längsrichtung des Dichtungsele-
mentes in einer möglichst gleichmäßigen Verteilung vor-
gesehen sind. Das Merkmal ist verwirklicht, wenn die
Luftdurchlässigkeit einer Öffnung mit einem Querschnitt
von weniger als 200 mm2, vorzugsweise weniger als 150
mm2, entspricht.
[0008] Erfindungsgemäß ist der Saugraum unterhalb
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der Düse nach außen wirksam abgedichtet, um den
Saugunterdruck aufrecht zu halten, jedoch ohne das Ein-
saugen von Schmutzpartikeln zu stark zu behindern. Die
erfindungsgemäßen Werte bezüglich des freien Gesamt-
strömungsquerschnittes der Durchströmöffnungen be-
rücksichtigen die Tatsache, dass bei einer Bewegung
der Saugdüse über gefugte und unebene Hartbodenflä-
chen Luftströme in den Saugmund der Saugdüse gelan-
gen, die über die Vertiefungen von Fugen und Bodenu-
nebenheiten angesaugt werden und Schmutzpartikel
aus dem Bereich der Fugen und angrenzenden Boden-
flächenbereichen mitreißen. Sofern die erfindungsgemä-
ße Saugdüse zum Saugen von glatten Hartbodenflächen
eingesetzt wird, gibt die Abschirmvorrichtung einen grö-
ßeren freien Gesamtströmungsquerschnitt der Durch-
strömöffnungen frei. Damit wird sichergestellt, dass auch
in der ersten Funktionsstellung dem Saugmund ein aus-
reichend großer Saugluftstrom zugeführt wird, der
Schmutzpartikel im Saugmund wirksam abtransportiert
und dem Saugkanal zuführt. Dabei ermöglichen die
Durchströmöffnungen, dass Schmutzpartikel, die auf ei-
ner glatten Hartbodenflächen aufliegen, durch Saugbe-
wegungen der Saugdüse überfahren werden und auf die-
se Weise in den Saugmund gelangen, wo sie durch die
Luftströmung erfasst und abtransportiert werden. Wenn
die Abschirmvorrichtung zur Veränderung des freien
Strömungsquerschnittes der Durchströmöffnungen sich
in der ersten Funktionsstellung zum Saugen von glatten
Hartbodenflächen befindet, ist der freie Strömungsquer-
schnitt der Durchströmöffnungen zumindest um den Fak-
tor 1,5 größer als in der zweiten Funktionsstellung, die
für das Saugen von Fliesenböden und unebenen Hart-
bodenflächen vorgesehen ist.
[0009] Gemäß einer bevorzugten Ausführung der Er-
findung weisen die Durchströmöffnungen des in Arbeits-
richtung vor dem Saugmund angeordneten Dichtungse-
lementes einen freien Gesamtströmungsquerschnitt zwi-
schen 20 mm2 und 120 mm2 auf, wenn die Abschirmvor-
richtung sich in der zweiten Funktionsstellung zum Sau-
gen von unebenen Hartbodenflächen und/oder Fliesen-
böden befindet. In der ersten Funktionsstellung beträgt
der strömungswirksame freie Gesamtströmungsquer-
schnitt des Dichtungselementes vorzugsweise 100 mm2

bis 300 mm2.
[0010] Eine vorteilhafte Ausbildung der erfindungsge-
mäßen Saugdüse sieht vor, dass die beiden in Saugrich-
tung vor und hinter dem Saugmund angeordneten Dich-
tungselemente als tragende Dichtungselemente ausge-
bildet sind und jeweils Durchströmöffnungen zum Auf-
saugen von Schmutzpartikeln aufweisen und dass die
Abschirmvorrichtung auf beide Dichtungselemente wirkt,
wobei der freie Gesamtströmungsquerschnitt der Durch-
strömöffnungen in der zweiten Funktionsstellung an bei-
den Dichtungselementen jeweils weniger als 200 mm2,
vorzugsweise weniger als 150 mm2, beträgt und kleiner
ist als der freie Strömungsquerschnitt in der ersten Funk-
tionsstellung der Abschirmvorrichtung.
[0011] Die vorgenannten Angaben für den freien Ge-

samtströmungsquerschnitt der in den Dichtungselemen-
ten vorgesehenen Durchströmöffnungen basieren auf ei-
ner Arbeitsbreite des Düsenkörpers von nicht mehr als
350 mm und gelten für Dichtungselemente mit einer Län-
ge zwischen 200 mm und 300 mm.
An den Enden des Saugmundes sind zweckmäßig seit-
liche Saugraumbegrenzungen angeordnet, die den Ab-
stand zwischen dem vorderen Dichtungselement und
dem hinteren Dichtungselement überbrücken. Der Saug-
mund, die Dichtungselemente und die seitlichen Sau-
graumbegrenzungen begrenzen einen Saugraum an der
Unterseite des Düsenkörpers, der umfangsseitig abge-
schottet ist, wobei Saugluft durch bodenseitige Durch-
stromöffnungen zwischen dem vorderen Dichtungsele-
ment und einer ebenen Bodenfläche und zwischen dem
hinteren Dichtungselement und der Bodenfläche ein-
strömt. Mittels der zwischen zwei Funktionsstellungen
verstellbaren Abschirmvorrichtung ist der in den Dich-
tungselementen einströmende Saugluftmengenstrom
veränderbar und kann an die Bodenbeschaffenheit an-
gepasst werden. Damit der Saugmund über seine Ge-
samtlänge wirksam arbeitet, muss auch dafür gesorgt
werden, dass ein ausreichender Luftstrom an den Enden
in den Saugkanal eintritt. Gemäß einer bevorzugten Aus-
führung der Erfindung weisen die seitlichen Saugraum-
begrenzungen daher eine Lufteintrittsöffnung auf oder
enden oberhalb der Unterkante der Dichtungselemente,
wobei sie eine bodenseitige Lufteintrittsöffnung begrenz-
en. Zweckmäßig bestehen die seitlichen Begrenzungen
aus einen luftundurchlässigen Element und weisen eine
Unterkante auf, die 2 mm bis 5 mm oberhalb der Unter-
kante der Dichtungselemente angeordnet ist. Die Unter-
kante kann insbesondere als gerade Kante ausgebildet
sein. In einer bevorzugten Ausführung der Erfindung sind
die Lufteintrittsöffnungen an den Enden des Saugmun-
des ungeachtet der Funktionsstellung der Abschirmvor-
richtung wirksam, so dass sowohl beim Saugen von glat-
ten Hartbodenflächen als auch beim Saugen von Flie-
senböden oder unebenen Hartbodenflächen an den En-
den des Saugraumes ein ausreichender Luftmengen-
strom zum Abtransportieren der in den Saugmund ein-
tretenden Schmutzpartikeln bereitsteht.
Der Saugmund weist zweckmäßig eine rechteckförmige
Grundfläche auf. Die Tiefe des Saugmundes ändert sich
vorzugsweise vom Mündungsbereich zu den Enden des
Saugmundes. Die Änderung des Querschnittsprofils
kann so gewählt werden, dass die Strömungsgeschwin-
digkeit innerhalb des Saugmundes von den Enden des
Saugmundes bis zum Mündungsbereich des Saugka-
nals annähernd konstant bleibt. Die in Arbeitsrichtung
vor und hinter dem Saugmund angeordneten Dichtungs-
elemente sind zweckmäßig parallele zueinander ausge-
richtet und vorzugsweise an der Berandung des Saug-
mundes angeordnet.
[0012] Die Dichtungselemente sind zweckmäßig als
tragende streifenförmige Dichtungselemente ausgebil-
det. Sie können insbesondere aus Borstenstreifen mit
einem dichten Borstenbesatz bestehen. Ein dichter Bors-
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tenbesatz liegt vor, wenn der Borstenstreifen in der Sei-
tenansicht blickdicht ist und keine Lücken enthält, durch
die ungehindert Luft von der Außenseite in den Sau-
graum einströmen kann. Ferner können die Dichtungs-
elemente aus Streifen aus textilem Material oder Filz be-
stehen. Zweckmäßig weisen die streifenförmigen Dich-
tungselemente eine Breite von weniger als 20 mm und
vorzugsweise eine Breite von 5 mm bis 15 mm. Diese
können bodenseitige Ausklinkungen oder ein bodensei-
tiges Profil mit Vertiefungen aufweisen.
[0013] Für die konstruktive Ausgestaltung der Ab-
schirmvorrichtung, die im Rahmen der erfindungsgemä-
ßen Lehre zur Veränderung des freien Strömungsquer-
schnittes der an den Dichtungselementen vorgesehenen
Durchströmöffnungen bestimmt ist, ergibt sich eine
Mehrzahl von Möglichkeiten. Eine erste Ausführungs-
form sieht vor, dass die Abschirmvorrichtung einen ver-
tikal verstellbaren Träger und daran befestigte Dich-
tungslippen aufweist, wobei durch eine Hubbewegung
des Trägers die Durchströmöffnungen der Dichtungse-
lemente zumindest teilweise verschließbar sind. Die
Dichtungslippen grenzen unmittelbar an die Dichtungs-
elemente an. Der vertikal verstellbare Träger mit den da-
ran befestigten Dichtungslippen kann an der Außenseite
des Düsenkörpers oder innerhalb des von dem Düsen-
körper und den Dichtungselementen umschlossenen
Raumes angeordnet sein. Gemäß einer zweiten bevor-
zugten Ausführung der Erfindung sind die mit Durch-
strömöffnungen versehenen Dichtungselemente an ei-
nem vertikal verstellbaren Träger befestigt, welcher als
Teil der Abschirmvorrichtung zwischen einer ersten
Funktionsstellung zum Saugen von glatten Hartboden-
flächen und einer zweiten Funktionsstellung zum Sau-
gen von unebenen Hartbodenflächen und/oder Fliesen-
böden verstellbar ist, und weist der Düsenkörper unter-
seitig angeordnete Dichtungslippen auf, die zu den ver-
tikal verstellbar angeordneten Dichtungselementen be-
nachbart sind und die Durchströmöffnungen der Dich-
tungselemente zumindest teilweise verschließen, wenn
sich der Träger in der zweiten Funktionsstellung befindet.
Gemäß einer dritten Ausführungsvariante weist die Ab-
schirmvorrichtung verschiebbar angeordnete oder ver-
schwenkbar gelagerte Dichtungsleisten auf, durch deren
Betätigung die Durchströmöffnungen der Dichtungsele-
mente verschließbar sind.
[0014] Im Folgenden wird die Erfindung anhand einer
lediglich ein Ausführungsbeispiel darstellenden Zeich-
nung erläutert. Es zeigen schematisch:

Fig. 1 einen Schnitt durch eine erfindungsgemäße
Saugdüse quer zur Arbeitsrichtung,

Fig. 2 eine Unteransicht der in Fig. 1 dargestellten
Saugdüse,

Fig. 3 einen Ausschnitt aus der Saugdüse zur Erläu-
terung eines erfindungswesentlichen Funkti-
onselementes der Saugdüse,

Fig. 4 eine alternative Ausgestaltung der in Fig. 3 dar-
gestellten Anordnung.

[0015] Die in den Figuren dargestellte Saugdüse weist
einen Düsenkörper 1 auf, der an seiner Unterseite einen
als Vertiefung ausgebildeten Saugmund 2 und einen in
den Saugmund mündenden Saugkanal 3 zur Ableitung
eines in den Saugmund 2 einströmenden Saugluftstro-
mes aufweist. Der Düsenkörper 1 ist mit Dichtungsele-
menten 4, 4’ bestückt, die in Arbeitsrichtung vor und hin-
ter dem Saugmund angeordnet sind und an der Unter-
seite des Düsenkörpers 1 vorstehen. Ferner sind an den
Enden des Saugmundes 2 seitliche Saugraumbegren-
zungen 5 angeordnet, die den Abstand zwischen dem
vorderen Dichtungselement 4 und dem hinteren Dich-
tungselement 4’ überbrücken. Der Saugmund 2, die
Dichtungselemente 4, 4’ und die seitlichen Saugraum-
begrenzungen 5 begrenzen einen Saugraum an der Un-
terseite des Düsenkörpers 1.
[0016] Bei einer Arbeitsbewegung der Saugdüse über
eine ebene Bodenfläche sind bodenseitige Durchström-
öffnungen 6 zwischen dem vorderen Dichtungselement
4 und der Bodenfläche und ebenso bodenseitige Durch-
strömöffnungen 6 zwischen dem hinteren Dichtungsele-
ment 4’ und der Bodenfläche notwendig, damit Schmutz-
partikel überfahren werden können und in den Saug-
mund 2 gelangen. In dem in den Fig. 1 und 2 dargestellten
Ausführungsbeispiel liegt der untere Rand der Dich-
tungselemente 4, 4’ auf der zu reinigenden Bodenfläche
auf. Die bodenseitigen Durchströmöffnungen 6 ergeben
sich aus der Struktur des unteren Randes der Dichtungs-
elemente 4 4’ und können insbesondere auch als Aus-
klinkungen oder Vertiefungen ausgebildet sein.
Die Saugdüse umfasst eine Abschirmvorrichtung 7 zur
Veränderung des freien Strömungsquerschnittes der in
den Dichtungselementen 4, 4’ vorgesehenen Durch-
strömöffnungen 6. Die Abschirmvorrichtung 7 ist mittels
eines am Düsenkörper 1 angeordneten Schaltelementes
zwischen einer ersten Funktionsstellung I zum Saugen
von glatten Hartbodenflächen und einer zweiten Funkti-
onsstellung II zum Saugen von unebenen Hartbodenflä-
chen und/oder Fliesenböden schaltbar. Die Abschirm-
vorrichtung 7 kann gemäß der in Fig. 3 dargestellten Prin-
zipdarstellung einen vertikal verstellbaren Träger 8 und
daran befestigte Dichtungslippen 9 aufweisen, wobei
durch eine Hubbewegung des Trägers 8 die Durchström-
öffnungen 6 in den Dichtungselementen 4, 4’ zumindest
teilweise verschließbar sind. Gemäß einer in Fig. 4 dar-
gestellten alternativen Ausgestaltung der Abschirmvor-
richtung 7 sind die mit Durchströmöffnungen 6 zum Auf-
saugen von Schmutzpartikeln versehenen Dichtungse-
lemente 4, 4’ an einem vertikal verstellbaren Träger 8’
befestigt, welcher als Teil der Abschirmvorrichtung 7 zwi-
schen einer ersten Funktionsstellung I zum Saugen von
glatten Hartbodenflächen und einer zweiten Funktions-
stellung II zum Saugen von unebenen Hartbodenflächen
und/oder Fliesenböden verstellbar ist. Der Düsenkörper
1 weist unterseitig angeordnete Dichtungslippen 9’ auf,
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die zu den vertikal verstellbar angeordneten Dichtungs-
elementen 4, 4’ benachbart sind und die Durchströmöff-
nungen 6 der Dichtungselemente 4, 4’ zumindest teilwei-
se verschließen, wenn sich der Träger 8’ in der zweiten
Funktionsstellung 11 befindet.
[0017] Ungeachtet der konstruktiven Ausgestaltung
der Abschirmvorrichtung 7 beträgt der freie Gesamtströ-
mungsquerschnitt der Durchströmöffnungen 6 an jedem
Dichtungselement 4, 4’ weniger als 200 mm2 und vor-
zugsweise weniger als 150 mm2, wenn sich die Ab-
schirmvorrichtung in der zweiten Funktionsstellung II be-
findet und die Saugdüse zum Saugen von Fliesenböden
und/oder unebenen Hartbodenflächen eingesetzt wer-
den soll. Der freie Gesamtströmungsquerschnitt der
Durchströmöffnungen 6 ist dabei kleiner als der freie Ge-
samtströmungsquerschnitt, welcher der ersten Funkti-
onsstellung I der Abschirmvorrichtung 7 zugeordnet ist.
[0018] Die genannten Zahlenparameter sind als ver-
wirklicht anzusehen, wenn die Luftdurchlässigkeit der
aus dem Dichtungselement 4, 4’ und der Abschirmvor-
richtung 7 bestehenden Anordnung unter gleichen Test-
bedingungen der Luftdurchlässigkeit einer Öffnung mit
einem Querschnitt von weniger als 200 mm2, vorzugs-
weise weniger als 150 mm2, entspricht. Vorteilhaft ist ei-
ne Ausgestaltung dergestalt, dass die Durchströmöff-
nungen 6 des in Arbeitsrichtung vor dem Saugmund 2
angeordneten Dichtungselementes 4 einen freien Ge-
samtströmungsquerschnitt zwischen 20 mm2 und 120
mm2 aufweisen, wenn die Abschirmvorrichtung sich in
der zweiten Funktionsstellung II zum Saugen von une-
benen Hartbodenflächen und/oder Fliesenböden befin-
det. Vorzugsweise ist das in Saugrichtung hintere Dich-
tungselement 4’ entsprechend ausgestaltet. Bei Mes-
sungen zur Ermittlung des freien Gesamtströmungs-
querschnittes der bodenseitigen Durchströmöffnungen
6 liegen die Dichtungselemente 4, 4’ auf einer glatten
Bodenfläche auf und befindet sich die Abschirmvorrich-
tung 7 in der zweiten Funktionsstellung II.
[0019] Wenn die Abschirmvorrichtung 7 sich in der ers-
ten Funktionsstellung I befindet, die für das Saugen von
glatten Hartbodenflächen vorgesehen ist, ist der freie Ge-
samtströmungsquerschnitt der Durchströmöffnungen 6
vorzugsweise um einen Faktor 1,5 bis 3 größer.
[0020] Die seitlichen Saugraumbegrenzungen 5 ent-
halten eine Lufteintrittsöffnung oder enden oberhalb der
Unterkante der Dichtungselemente 4, 4’. Im Ausfüh-
rungsbeispiel bestehen die seitlichen Saugraumbegren-
zungen 5 aus einem luftundurchlässigen Element und
weisen eine gerade Unterkante auf, die 2 mm bis 5 mm
oberhalb der Unterkante der Dichtungselemente 4, 4’ an-
geordnet ist. Die Lufteintrittsöffnungen an den Enden des
Saugmundes 2 sind ungeachtet der Funktionsstellung
der auf die Durchströmöffnungen 6 der Dichtungsele-
mente 4, 4’ wirkenden Abschirmvorrichtung 7 wirksam.
Die Funktionsstellung der Abschirmvorrichtung 7 wirkt
sich auf die Lufteintrittsöffnungen an den Enden des
Saugmundes 2 nicht aus.
[0021] Der Saugmund 2 der Saugdüse weist eine quer

zur Arbeitsrichtung gemessene Breite B zwischen 200
mm und 300 mm, vorzugsweise eine Breite zwischen
200 mm und 260 mm, auf. Die von der Unterkante der
Dichtungselemente 4, 4’ gemessene Höhe des Saugrau-
mes beträgt außerhalb eines Mündungsbereiches des
Saugkanals 3 zumindest in endseitigen Saug-
mundabschnitten, die sich jeweils von einem Ende des
Saugmundes 2 ausgehend über eine Länge L von 60
mm erstrecken, mindestens 4 mm und maximal 20 mm.
Der Abstand a zwischen dem vorderen Dichtungsele-
ment 4 und dem hinteren Dichtungselement 4’ beträgt
zumindest 15 mm und maximal 50 mm, vorzugsweise
maximal 40 mm.
[0022] Die in Arbeitsrichtung vor und hinter dem Saug-
mund 2 angeordneten Dichtungselemente 4, 4’ sind pa-
rallel zueinander ausgerichtet und an der Berandung des
Saugmundes 2 angeordnet. Als Dichtungselemente 4,
4’ können Borstenstreifen mit einem dichten Borstenbe-
satz, Streifen aus textilem Material und Filzstreifen ein-
gesetzt werden.
[0023] Den Figuren entnimmt man, dass der Saugka-
nal 3 an einer Seitenfläche des Saugmundes 2 in den
Saugmund einmündet und horizontal an den Düsenkör-
per 1 anschließt. Ein winkelförmiges Rohrelement 10 ist
drehbeweglich mit dem Saugkanal 3 verbunden. An das
Rohrelement 10 kann ein Saugrohr und/oder ein Saug-
schlauch angeschlossen werden, der die Saugdüse mit
einem nicht dargestellten Sauggerät verbindet.
[0024] Die in den Figuren dargestellte Saugdüse eig-
net sich zum Saugen von glatten Hartbodenflächen so-
wie gefliesten Bodenflächen und unebenen Hartboden-
flächen, wobei die Saugeigenschaften der Saugdüse
mittels der Abschirmvorrichtung 7, welche den freien Ge-
samtströmungsquerschnitt der an den Dichtungsele-
menten 4, 4’ vorhandenen Durchströmöffnungen 6 be-
einflusst, angepasst werden kann. Die Saugdüse kann
insbesondere in Kombination mit einem Sauggerät be-
trieben werden, welches ein Sauggebläse mit einer elek-
trischen Leistungsaufnahme von weniger als 900 Watt
aufweist.

Patentansprüche

1. Saugdüse zum Saugen von Hartbodenflächen mit

einem Düsenkörper (1), der an seiner Unterseite
einen als Vertiefung ausgebildeten Saugmund
(2) und einen in den Saugmund mündenden
Saugkanal (3) zur Ableitung eines in den Saug-
mund (2) einströmenden Saugluftstromes auf-
weist, und
Dichtungselementen (4, 4’), die in Arbeitsrich-
tung vor und hinter dem Saugmund (2) ange-
ordnet sind und an der Unterseite des Düsen-
körpers (1) vorstehen,

wobei zumindest das in Arbeitsrichtung vor dem
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Saugmund (2) angeordnete Dichtungselement (4)
Durchströmöffnungen (6) zum Aufsaugen von
Schmutzpartikeln aufweist, gekennzeichnet durch
eine Abschirmvorrichtung (7) zur Veränderung des
freien Strömungsquerschnittes der Durchströmöff-
nungen (6), wobei die Abschirmvorrichtung (7) mit-
tels eines am Düsenkörper (1) angeordneten Schal-
telementes zwischen einer ersten Funktionsstellung
(I) zum Saugen von glatten Hartbodenflächen und
einer zweiten Funktionsstellung (II) zum Saugen von
unebenen Hartbodenflächen und/oder Fliesenbö-
den schaltbar ist, wobei der freie Gesamtströmungs-
querschnitt der Durchströmöffnungen (6) in der
zweiten Funktionsstellung (II) weniger als 200 mm2,
vorzugsweise weniger als 150 mm2, beträgt und klei-
ner ist als in der ersten Funktionsstellung (I).

2. Saugdüse nach Anspruch 1, dadurch gekenn-
zeichnet, dass die Durchströmöffnungen (6) des in
Arbeitsrichtung vor dem Saugmund (2) angeordne-
ten Dichtungselementes (4) einen freien Gesamt-
strömungsquerschnitt zwischen 20 mm2 und 120
mm2 aufweisen, wenn die Abschirmvorrichtung (7)
sich in der zweiten Funktionsstellung (II) zum Sau-
gen von unebenen Hartbodenflächen und/oder Flie-
senböden befindet.

3. Saugdüse nach Anspruch 1 oder 2, dadurch ge-
kennzeichnet, dass die beiden in Saugrichtung vor
und hinter dem Saugmund (2) angeordneten Dich-
tungselemente (4, 4’) als tragende Dichtungsele-
mente ausgebildet sind und jeweils Durchströmöff-
nungen (6) zum Aufsaugen von Schmutzpartikeln
aufweisen, dass die Abschirmvorrichtung (7) auf bei-
de Dichtungselemente (4, 4’) wirkt, wobei der freie
Gesamtströmungsquerschnitt der Durchströmöff-
nungen (6) in der zweiten Funktionsstellung (II) an
beiden Dichtungselementen (4, 4’) jeweils weniger
als 200 mm2, vorzugsweise weniger als 150 mm2

beträgt, und kleiner ist als der freie Strömungsquer-
schnitt in der ersten Funktionsstellung (I) der Ab-
schirmvorrichtung (7).

4. Saugdüse nach einem der Ansprüche 1 bis 3, da-
durch gekennzeichnet, dass an den Enden des
Saugmundes (2) seitliche Saugraumbegrenzungen
(5) angeordnet sind, die den Abstand (a) zwischen
dem vorderen Dichtungselement (4) und dem hinte-
ren Dichtungselement (4’) überbrücken.

5. Saugdüse nach Anspruch 4, dadurch gekenn-
zeichnet, dass die Saugraumbegrenzungen (5) ei-
ne Lufteintrittsöffnung enthalten oder zur Begren-
zung einer bodenseitigen Lufteintrittsöffnung ober-
halb der Unterkante der Dichtungselemente (4, 4’)
enden.

6. Saugdüse nach Anspruch 5, dadurch gekenn-

zeichnet, dass die Lufteintrittsöffnungen an den En-
den des Saugmundes (2) ungeachtet der Funktions-
stellung der auf die Durchströmöffnungen (6) des
Dichtungselementes (4) wirkenden Abschirmvor-
richtung (7) wirksam sind.

7. Saugdüse nach einem der Ansprüche 1 bis 6, da-
durch gekennzeichnet, dass die Abschirmvorrich-
tung (7) einen vertikalen verstellbaren Träger (8) und
daran befestigte Dichtungslippen (9) aufweist, wobei
durch eine Hubbewegung des Trägers (7) die Durch-
strömöffnungen (6) zumindest teilweise
verschließbar sind.

8. Saugdüse nach einem der Ansprüche 1 bis 6, da-
durch gekennzeichnet, dass die mit Durchström-
öffnungen (6) zum Aufsaugen von Schmutzpartikeln
versehenen Dichtungselemente (4, 4’) an einem ver-
tikal verstellbaren Träger (8’) befestigt sind, welcher
als Teil der Abschirmvorrichtung (7) zwischen einer
ersten Funktionsstellung (I) zum Saugen von glatten
Hartbodenflächen und einer zweiten Funktionsstel-
lung (II) von Saugen von unebenen Hartbodenflä-
chen und/oder Fliesenböden verstellbar ist, und
dass der Düsenkörper (1) unterseitig angeordnete
Dichtungslippen (9’) aufweist, die zu den vertikal ver-
stellbar angeordneten Dichtungselementen (4, 4’)
benachbart sind und die Durchströmöffnungen (6)
der Dichtungselemente (4, 4’) zumindest teilweise
verschließen, wenn sich der Träger (8’) in der zwei-
ten Funktionsstellung (II) befindet.

9. Saugdüse nach einem der Ansprüche 1 bis 6, da-
durch gekennzeichnet, dass die Abschirmvorrich-
tung (7) verschiebbar angeordnete oder ver-
schwenkbar gelagerte Dichtungsleisten aufweist,
durch deren Betätigung die Durchströmöffnungen
(6) der Dichtungselemente (4, 4’) zumindest teilwei-
se verschließbar sind.

10. Saugdüse nach einem der Ansprüche 1 bis 9, da-
durch gekennzeichnet, dass die Dichtungsele-
mente (4, 4’) an der Berandung des Saugmundes
(2) angeordnet sind.

11. Saugdüse nach einem der Ansprüche 1 bis 10, da-
durch gekennzeichnet, dass die Dichtungsele-
mente (4, 4’) als tragende streifenförmige Dichtungs-
elemente ausgebildet sind.

12. Saugdüse nach Anspruch 11, dadurch gekenn-
zeichnet, dass die Dichtungselemente (4, 4’) als
Borstenstreifen mit einem dichten Borstenbesatz
oder als Streifen aus textilem Material oder als Filz-
streifen ausgebildet sind.

13. Saugdüse nach Anspruch 11 oder 12, dadurch ge-
kennzeichnet, dass die streifenförmigen Dich-
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tungselemente (4, 4’) bodenseitige Ausklinkungen
oder ein bodenseitiges Profil mit Vertiefungen auf-
weisen.
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